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Bezirksregierung Arnsberg

G 52/25

Antrag der Firma Uniper Kraftwerke GmbH, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, - Standort: Kastanienallee 1, 44652 Herne auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung einer Anlage zur Erzeugung von Fernwärme


Bezirksregierung Arnsberg					    Arnsberg, 08.11.2025
Az.: 900-0271161-0200/IBG-0001-G52/25-Za


Öffentliche Bekanntmachung
nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG


Die Firma Uniper Kraftwerke GmbH, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, hat mit Datum vom 30.09.2025 die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung des Heizwerkes „Shamrock“ auf Ihrem Grundstück in 44652 Herne, Kastanienallee 1, Gemarkung Wanne-Eickel, Flur 39, Flurstücke 409, 412, 444 beantragt.

Der Genehmigungsantrag umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahme:

· [bookmark: _Hlk213140646]Beibehaltung folgender Anlagenstruktur und damit einhergehende Leistungsreduzierung:

1. Anlagenteil 1 bestehend aus 4 Kesseln (BE 01, 03, 05, 07) mit einer 
Beschränkung der Feuerungswärmeleistung von in Summe maximal 99,6 MWth.
Die Abgasführung erfolgt über den bestehenden Schornstein E1.

2. Anlagenteil 2 bestehend aus 3 Kesseln (BE 02, 04, 06) mit einer Beschränkung der Feuerungswärmeleistung je Kessel auf maximal 14,9 MWth.
Die Abgasführung erfolgt über den bestehenden Schornstein E2.

3. Die Gesamtfeuerungswärmeleistung des Heizwerkes (ohne Elektrodenheizkessel) wird auf eine Feuerungswärmeleistung von maximal 144,3 MWth begrenzt.





Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.1 (G/E) des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV). 


[bookmark: _Hlk213142152]Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 1.1.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG (Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW bis 200 MW).


Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzunehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. 


Die Bewertung im Rahmen einer überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass das geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende Aspekte:  
· Es findet keine Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen oder Freiflächen statt,
· [bookmark: _Hlk213162206]durch das Vorhaben werden die Geräuschemissionen der Anlage nicht verändert,
· die Abluftemissionen liegen unverändert unter den Konzentrationsgrenzwerten,
· es sind keine Gerüche zu erwarten,
· das Vorhaben steht in keinem engeren Zusammenhang mit anderen Vorhaben 
derselben Art (§ 10 Abs. 4 UVPG), 
· das Vorhaben selbst ist auch kein Schutzobjekt im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG,  
· durch das beantragte Vorhaben werden keine in Anlage 3 Nr. 2.3 genannten Schutzgüter beeinträchtigt.


Das Vorhaben steht auch nicht in einem engeren Zusammenhang mit anderen Vorhaben derselben Art (§ 10 Abs. 4 UVPG). Das Vorhaben selbst ist auch kein Schutzobjekt im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG, zudem liegt es auch nicht innerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereichs (§ 8 UVPG).



Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.


Im Auftrag
gez. Zani



Nach Verabschiedung des Musters sollen hier die laufenden Überarbeitungen / Ergänzungen stichwortartig eintragen werden 

Änderungshistorie 	aufgrund diverser Verbesserungsvorschläge von Nutzern des Musters

2017-Februar: 	Erstellung des Musters durch folgende Gruppe:
	Herr Risse 52, Herr Bossmeyer 53, Herr Uebing 53,
	 Frau Farsbotter 53, Frau Schlicht

2017-06-02	Fertigstellung des Musters, Einbau ISA-AZ	H. Borgelt

2017-09-05		Überarbeitung aufgrund der Novelle des UVPG vom 20.07.2017

2017-09-27		Korrektur Schutzgüter und Zusammenfassung zu Kumulation 
 		und Störfallrisiko umgestellt;				   H. Borgelt

2018-04-17		Korrektur aufgrund geänderter 9. BImSchV, 		       Uebing

2023-11-21			Korrektur Link Internetseite BR Arnsberg und Ergänzung Kommentar zur Bekanntmachung im Internet		       Uebing
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